
Übergänge, Schullaufbahnen und
Bildungsempfehlungen
Beitrag von „ellipirelli1980“ vom 28. März 2007 21:30

Hallo ihr Lieben,
ich kämpfe much gerade durch das deutsche Schulrecht mit Schwerpunkt Übergang von der
Grundschule auf die weiterführende Schule. Dabei soll ich zwischen den verschiedenen
Begriffen wie Grundschulempfehlung, Bildungsempfehlung und Grundschulgutachten
unterscheiden. Grob hab ich langsam einen Durchblick über die 16 verschiedenen Regelungen.
Allerdings habe ich eine wichtige Frage. Hier mein Problem:

Was ist, wenn ein Schüler aus einem Bundesland ohne Bildungsempfehlung oder Hinweis für
eine bestimmte Schulart in ein Bundesland wechselt, wo man einer Schulart zugewiesen wird?
Beispiel: ein Kind zieht Ende Klasse 4 von Bremen nach Sachsen oder Bayern und will dort auf
das Gymnasium.

Was ist, wenn ein Schüler aus einem Bundesland mit einer 6-jährigen Grundschuldauer nach
der 4 Klasse in ein Bundesland wechselt, bei dem es eine für die Eltern verbindliche
Bildungsempfehlung bzw. Schulzuweisung und gibt, weil die GS hier nur 4 Jahre dauert?
Beispiel: ein Kind zieht Ende Klasse 4 von Berlin nach Sachsen oder Bayern und will dort auf das
Gymnasium.

Wahrscheinlich wird das Kind doch dann nur durch sein Zeugnis Klasse 4 eingestuft werden und
muss dann prinzipiell an den Aufnahmetests und Probestunden teilnehmen. Ich denke, dass das
Kind ausserdem die Probezeit also die Orientierungsstufe für die gewünschte Schulart bestehen
sollte und auf dieser Grundlage dann eine verbindliche Schullaufbahnentscheidung getroffen
werden wird.

Da diese Fälle nur sehr selten vorkommen, würde ich mich über jeden Tipp freuen. DANKE!!

Beitrag von „Mia“ vom 30. März 2007 15:45

Hallo eillipirelli,

wirklich was Handfestes kann ich da auch nicht sagen, aber ich gehe mal sehr stark davon aus,
dass es da keine Regelung schwarz auf weiß gibt, sondern im Einzelfall nach einer
Bestandsaufnahme (in aller Regel Zeugnis + Probeunterricht) entschieden wird. Evtl. wird von
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der abgehenden Schule noch eine Beurteilung angefordert.

Wenn ihr solche Ausnahmefälle nicht speziell im Seminar besprochen habt und auch keine
entsprechenden Unterlagen dazu habt, würde ich das für die Vorbereitung einer Prüfung wohl
getrost beiseite lassen und mich auf die jeweiligen Verordnungen für dein Bundesland
beziehen.

Nicht viel, aber vielleicht hilft dir das ja dennoch ein bisschen weiter. 

Gruß
Mia
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